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1. Allgemeine Bestimmungen 

  

1.1 Ausgangslage 

Die Stadt Aarau stellt sich die Aufgabe, eine Sicherung der städtischen Sportförde-

rung für die massgebenden Anspruchsgruppen, entsprechend den Grundsätzen im 

Sportkonzept 1. Teil „Leitbild“, qualifiziert und differenziert vorzunehmen. Die Förde-

rung erfolgt durch die Bereitstellung von städtischen Sportanlagen sowie durch frei-

willige finanzielle Beiträge im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel nach 

Massgabe dieser Richtlinien. Neben oder anstelle einer finanziellen Unterstützung 

kann eine Förderung auch durch die kostenlose Überlassung oder Bereitstellung von 

Sachwerten sowie Einsatz von städtischem Personal erfolgen. Diese Richtlinien ha-

ben zum Ziel, im Rahmen der bestehenden Ressourcen, ein möglichst vielfältiges 

Spektrum an Sport- und Bewegungsaktivitäten zu fördern und zu unterstützen. 

 

1.2 Förderungsvoraussetzungen 

Als unterstützungswürdig werden Sportvereine und Organisationen anerkannt, die  

 

zwingend 

 ihren Sitz in Aarau haben, 

 für alle Interessierten offen zugänglich sind, 

 als Zweck in ihren Statuten oder Vergleichbarem die Pflege des Sports oder einer 

Sportart festgelegt haben, 

 einem Sportverband des Dachverbandes Swiss Olympic angehören, 

 zur Zeit der Antragsstellung mindestens drei Jahre bestehen, 

 angemessene Jahresbeiträge erheben: 

- Kinder bis 14 Jahre mind. CHF 50.--, 

- Jugendliche bis 18 Jahre mind. CHF 80.--, 

- Erwachsene mind. CHF 140.--, 

 aktive Kinder- und Jugendarbeit betreiben. 

 

wünschbar 

 mindestens 25 aktive Mitglieder haben, 

 über eine Angebotsstruktur verfügen mit:  

- Jugend- und Breitensport, 
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- Nachwuchsförderung, 

- J+S Aktivitäten, 

 über eine kompetente Vereinsführung verfügen, 

 in allen Stufen über qualifizierte Trainingsleiter verfügen, 

 als Werbeträger für die Stadt dienen, 

 an Meisterschaften bzw. Wettkämpfen regelmässig teilnehmen, 

 über Kennzahlen verfügen bezüglich: 

- Trainings-Qualität/-Quantität, 

- Auslastung der Anlagen (regelmässig geleitete Trainings- und Übungseinheiten 

mit entsprechenden Teilnehmern), 

- Veranstaltungen/Zuschauerzahlen (organisieren von Wettkämpfen und Veran-

staltungen mit Öffentlichkeitswirkung). 

 

Ausnahmefälle 

In Ausnahmefällen, die einer gesonderten Überprüfung durch die Sportkommission 

unterliegen, können auch Einzelpersonen, Personengruppen , auswärtige Vereine 

oder kommerzielle Anbieter gefördert werden.  

Solche Ausnahmefälle liegen z.B. vor: 

 wenn eine Sportart in Aarau nicht angesiedelt ist und deren Förderung im Inte-

resse der Stadt liegt, 

 wenn für eine Person oder Personengruppe aufgrund deren Spezifik (z.B. be-

stimmte Behinderungen) sportliche Angebote nicht existieren bzw. mit Part-

nern zweckmässiger gestaltet werden können, 

 wenn eine sportliche Aktivität ein Zusammenwirken über die Stadtgrenze hin-

aus erfordert und dies im Interesse der Stadt liegt, 

 wenn ein Antrag auf Förderung ausserhalb der Verwendung der unter Pt. 1.4 

genannten Förderungsarten gestellt wird, 

 wenn es sich um eine Stiftung oder Non-Profit-Organisation handelt, welche 

zum Wohle der Bevölkerung ein innovatives Sportangebot bietet. 

 Wenn es sich um eine kommerzielle Organisation (AG, GmbH, etc.) handelt 

und für die Stadt dadurch eine grössere Sicherheit für gewährte Darlehen ent-

steht. 
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1.3 Bewilligungsverfahren und Regeln 

 

1.3.1  Antragstellung  

Die Gesuche müssen postalisch oder elektronisch mit den von der Stadt bereitge-

stellten Antragsformularen bei der zuständigen Fachstelle für Sport eingereicht wer-

den.  

Mit der Einreichung des Antrages erkennt der Antragsteller die Voraussetzungen und 

die Regelungen dieser Richtlinie im vollen Umfang an. 

 

1.3.2 Termine für die Gesuchstellung 

Gesuchsart Termin 

Benützung städtischer und nicht städtischer Sportan-

lagen 

31. Dezember des Vorjahres, für das nachfol-

gende Sommer- und Wintersemester 

Langfristige Überlassung städtischer Grundstücke 

für Vereinssportanlagen 

Investitionsbeiträge/Darlehen 

Antrag bis 31. März des laufenden Jahres für 

das folgende Jahr oder sobald die massgeben-

den Unterlagen gemäss Ziffer 2.4.3 vorliegen 

Förderung/Unterstützung von Sportprojek-

ten/innovativen Sportangebo-

ten/Sportveranstaltungen 

Mind. 3 Monate vor der Durchführung  

Grossveranstaltungen 31. März des laufenden Jahres für das folgen-

de Jahr   

Betriebsbeiträge/-pauschalen: 

Beiträge an Geräte- und Materialkosten, 

Beiträge an Reinigungs- und Pflegegeräte 

Beiträge an Betriebs-, Unterhalts- und Mietkosten 

31. März des laufenden Jahres für das folgen-

de Jahr 

Ehrung von Sportler/-innen, Verdienste um den 

Sport 

30. Juni für eine Ehrung im gleichen Jahr 

Kleinbeiträge für Matchbälle, Spenden etc.) spätestens 2 Wochen vor Bedarf 

Wiederkehrende Beiträge alle zwei Jahre bis 31. März des laufenden 

Jahres für die beiden folgenden Jahre  

 

1.3.3 Subsidiaritätsprinzip 

Der Antragsteller ist verpflichtet, Auskunft über die Beantragung oder den Erhalt (Zu-

sicherung) weiterer Zuwendungen zum gleichen Zweck zu geben. D.h. Offenlegung 

von Unterstützungsgeldern wie Sponsoring, Gönnerbeiträgen, Einnahmen aus Ein-

tritten, Werbeeinnahmen, Fördermittel Bund/Kanton/Verbände (J+S Gelder, Sport 

Toto Subventionen etc.) etc.. 
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1.3.4 Prüfungsrecht  

Zugesprochene finanzielle Mittel sind ausschliesslich für den im Antrag eingeforder-

ten Zweck zu verwenden. Die sachgerechte Verwendung ist nachvollziehbar zu do-

kumentieren (Buchhaltung). Der Sportfachstelle wird das Recht eingeräumt, die be-

stimmungsgemässe Verwendung (Erfüllung der Bedingungen und Auflagen) der ge-

sprochenen Mittel nachzuprüfen.  

 

1.3.5 Information 

Der Antragsteller erhält eine schriftliche Mitteilung über die Bewilligung, die im Ein-

zelfall zusätzliche Bedingungen oder Auflagen enthalten kann, oder eine Ablehnung 

seines Antrages, die auf Grund der Freiwilligkeit nicht anfechtbar ist. 

 

1.3.6 Rechtsanspruch 

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Förderung, sowie auf eine bestimmte Art 

und Höhe der Unterstützung/Förderung besteht nicht. 

 

1.3.7 Leistungsvereinbarung 

Die Vergabe von Leistungen kann an den Abschluss einer Leistungsvereinbarung 

geknüpft werden. Der Stadtrat ist für den Abschluss der Leistungsvereinbarung zu-

ständig. 

 

1.3.8 Nutzungsrecht der Stadt 

Beitragsempfänger können verpflichtet werden, ihre Anlagen den städtischen 

Schulen oder der Stadt Aarau zu den variablen Kosten zur Durchführung von 

Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen, wenn dafür ein Bedarf seitens der Stadt 

besteht.  

 

1.3.9 Gegenleistungen 

Bei einer Unterstützung durch die Stadt ist die festgelegte Gegenleistung, zumindest 

aber das Logo der Stadt für Auftritte in der Öffentlichkeit in Absprache mit der Kom-

munikationsstelle der Stadt Aarau zu verwenden. 
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1.3.10 Finanzen 

Die Bewilligung der finanziellen Mittel erfolgt über folgende Budgetpositionen:  

- Einzelne Budgetkredite für grössere wiederkehrende Beiträge an Vereine und 

Organisationen, 

- Budget zur Vergabe von Kleinbeiträgen (Matchbälle, Spenden etc.), 

- Maximalkredite für Beiträge gemäss den Ziffern 2.2, 3.1, 3.2 – 4.3 (ohne 

Grossveranstaltungen) im Zuständigkeitsbereich der Sportkommission. 

Investitionsbeiträge (z.B. Darlehen, Grossveranstaltungen etc.). 

Die finanziellen Leistungen erfolgen maximal im Rahmen der bewilligten Kredite. 

 

1.4 Förderungsarten / Förderungsmassnahmen  

Die Stadt Aarau fördert/unterstützt Bewegung und Sport insbesondere durch  

- den Bau, die Instandhaltung und Bereitstellung von Sportanlagen, 

- finanzielle Beiträge/Unterstützung von Programmen und Projekten für Sport- 

und Bewegungsaktivitäten aller Altersstufen, 

- unentgeltliche Leistungen der Verwaltung und städtischen Betriebe (Bera-

tung/Koordination/Sachleistungen/Personal). 

 

Förderungsarten 

Förderung der 

Sportinfrastruktur 

Förderung des 

Sportbetriebes 

Förderung des 

Sportangebotes  

Förderung durch 

Ehrungen 

Förderungsmassnahmen 

- Benützung städtischer 

und nicht städtischer 

Sportanlagen 

- Langfristige vertragliche 

Überlassung städtischer 

Grundstücke für Ver-

einssportanlagen 

- Investitionsbeiträge/ 

Darlehen 

- Beiträge an Betriebs-, 

Unterhalts- und Mietkos-

ten 

- Beiträge an Geräte- und 

Materialkosten 

- Beiträge an Reinigungs- 

und Pflegegeräte 

- Unterstützung von 

Sportprojekten 

- Unterstützung innovati-

ver Sportangebote 

- Unterstützung  von 

Sportveranstaltungen 

mit besonderer Bedeu-

tung/Grossanlässe 

-  

- Ehrung sportlicher Leis-

tungen 

- Ehrung  Verdienste um       

den Sport 
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2. Förderung der  Sportinfrastruktur  

 

Geeignete Infrastrukturen und Bewegungsräume sind Voraussetzung für jede sportli-

che Aktivität. Sportanlagen lassen sich in der Regel nicht nach marktwirtschaftlichen 

Grundsätzen selbst tragend erstellen und betreiben. 

Die Stadt Aarau stellt mit ihrer Sportinfrastruktur die Basis zur Ausübung von Sport- 

und Bewegungsaktivitäten sicher. Im Vordergrund stehen die Instandhaltung und 

Erneuerung der bestehenden Anlagen und deren Anpassung an die aktuellen 

Bedürfnisse der Benützenden. 

Für neue Sportanlagen müssen ausgewiesene Bedürfnisse vorhanden sein, die mit 

den vorhandenen Anlagen nicht abgedeckt werden können. Vorrang haben die 

sogenannten Kernsportstätten (Sporthallen, Sportplätze und Bäder). Planung und 

Erstellung richten sich nach dem 2. Teil Sportkonzept „Gemeinde-

Sportanlagenkonzept“ (GESAK).  

 

2.1 Benützung städtischer Sportanlagen  

2.1.1 Nutzung 

Die städtischen Sportanlagen dienen der Durchführung des Sportbetriebes, den 

Bewegungsaktivitäten aller Anspruchsgruppen und der Ausrichtung aussersportlicher 

öffentlicher Veranstaltungen in dazu geeigneten Sportstätten, soweit das im 

übergeordneten Interesse von Aarau liegt (Versammlungen, Konzerte, 

Grossveranstaltungen etc.). 

Die städtischen Sportanlagen werden den Vereinen und Sport treibenden 

Organisationen zu Trainings- und Übungszwecken sowie für Veranstaltungen zur 

Verfügung gestellt. 

Die nicht vereinsgebundenen Individualsportler können die städtischen Sportanlagen 

(Ausnahmen: Sporthallen, Allwetterplatz Schachen, Schwingkeller) als öffentliche 

Einrichtungen während der jeweils gültigen Öffnungszeiten, ausserhalb der 

schulischen Belegung im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten, nutzen. 

 

2.1.2 Belegung der Sportanlagen 

 Die Zuteilung erfolgt durch die Fachstelle Sport unter optimaler Ausnutzung der 

vorhandenen Ressourcen. 
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2.1.2.1 Grundsätze der Vergabe von Sportanlagen  

- Der Schulsport hat bei der Zuteilung von Schulsportanlagen gegenüber dem 

Vereinssport und dem vereinsungebundenen Sport Vorrang. 

- Sportanlagen, die sich aufgrund der Grösse, Ausstattung, Erreichbarkeit und 

Umfeld vorrangig für bestimmte Sportarten eignen, werden in erster Linie 

diesen Sportarten zugewiesen. 

- Sportarten, die in der Anlage ganzjährig betrieben werden können, haben 

Vorrang gegenüber anderen Sportarten. 

- Terminliche Belegungen (Veranstaltungen) haben gegenüber periodischen 

Belegungen Vorrang. 

- An Wochenenden und in der unterrichtsfreien Zeit sind die Sportanlagen für 

Meisterschaftsbetrieb, Wettkämpfe, Kurse, Veranstaltungen usw. reservierbar. 

- Dem Leistungs- und Spitzensport werden in Sportanlagen, die dafür 

besonders geeignet sind, angemessene Zeiten eingeräumt. 

 

2.1.2.2 Prioritäten bei der Vergabe von Sportanlagen   

Bei der Vergabe der Anlagen gilt gegenüber den Anspruchsgruppen folgende 

Prioritätsordnung (Ausnahmen siehe Ziffern 2.1.3.2 - 2.1.3.4): 

 Schulen 

1. Städtische Schulen (inkl. freiwilliger Schulsport)  

  KV & BSA haben in ihren Sportanlagen Priorität 

2. Städtische Kindergärten 

3. Kantonale und private Schulen 

Ausserschulische Nutzung 

4. Städtische Benutzergruppen (Vereine, Sportgruppen, 

vereinsgebundene Sporttreibende, Firmensport, Private Sporttreibende) 

5. Nachwuchsstützpunkt 

6. Auswärtige Benutzergruppen 

7.  Kommerzielle Organisationen und Institutionen. 

Zwischen der Stadt und dem Nutzer wird eine Vereinbarung abgeschlossen. Diese 

regelt die näheren Einzelheiten der Nutzung. 
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2.1.2.3 Kriterien bei der Vergabe von Sportanlagen 

Die Vergabe erfolgt nach leistungsorientierten, sportartenspezifischen und sozialen 

Gesichtspunkten. Die folgenden Kriterien finden dabei Berücksichtigung: 

- Infrastrukturbedürfnisse auf die Sportart bezogen, 

- Gesellschaftliche Bedeutung der Sportart, 

- Sportlicher Leistungsausweis, 

- Nachwuchsarbeit, 

- Vereinsarbeit. 

 

 

2.1.2.4 Benützungsgebühren  

Die Gebühren für die Benützung der städtischen Sportanlagen werden im 

Sportkonzept 5. Teil „Benützungsreglement“ geregelt. 

 

2.1.3 Belegungsgrundlagen  

2.1.3.1 Sporthallen 

Die Mindestteilnehmerzahl wird Sportart spezifisch berechnet und bezieht sich 

jeweils auf eine Nutzungseinheit in einer Einfachsporthalle. Bei Leistungssportlern 

und Leistungsmannschaften ist bei Bedarf eine Reduzierung der Mindestteilnehmer- 

zahl möglich. 

Nutzungseinheit:  Entspricht einer Benützungsdauer von 90 Minuten in einer 

Einfachsporthalle. 

Hallentyp Sportart spezifisch Teilnehmer * 

Einfachsporthalle  

( Norm 28 x 16 x 7 m) 

offen Mind. 10 

Doppelsporthalle  

(Norm 32.5  x 28 x 8 m) 

offen Mind. 20 

Dreifachsporthalle 

(Norm 49 x 28 x 9 m) 

Hallenhandball 

Hallenfussball 

Unihockey (Grossfeld) 

Volleyball 

Leichtathletik 

Hallenfaustball 

Hallenhockey 

Tennis 

Mehr als 30 

*(nicht Sportart spezifisch) 
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2.1.3.2 Allwetterplatz/Fussballfelder im Schachen 

Allwetterplatz; 3 Aussenplätze mit Abschrankung.  

Schulen: Montag bis Freitag jeweils 1400 – 1600 Uhr.  

Übrige Zeit: Montag bis Sonntag domizilierte Aarauer Fussballvereine für Trainings- 

und Meisterschaftsbetrieb.  

 

2.1.3.3 Leichtathletik Stadion Schachen 

Bei der Benützung der Anlage gilt folgende Prioritätsordnung: 

1. LA-Wettkämpfe von internationaler, nationaler und kantonaler Bedeutung 

2. Wettkämpfe von internationaler, nationaler und kantonaler Bedeutung 

3. Übrige Leichtathletikwettkämpfe 

4. Schulsportwettkämpfe 

5. Schulen 

6. Leichtathletiktraining von Vereinen  

7. Übrige Vereinstraining 

8. Vereinsungebundener Sport. 

Das Training einzelner Personen bedarf keiner besonderen Bewilligung. 

 

2.1.3.4 Kunsteisbahn (KEBA) und Schwimmbad Schachen 

Die Zuteilung von Eisflächen oder Wasserbahnen für den obligatorischen 

Sportunterricht an städtischen Schulen, für den freiwilligen Schulsport und für den 

Vereinssport erfolgt durch die Betriebsleitung. 

 

2.2 Benützung nicht städtischer Sportanlagen 

2.2.1 Allgemeines 

 Im Sinne einer Gleichbehandlung mit Vereinen, die städtische Anlagen 

gebührenfrei für den Übungs- und Trainingsbetrieb nutzen können, kann die 

Stadt Miete oder Gebühren übernehmen.  

 

2.2.2 Kriterien 

- Mangelnde Kapazität in städtischen Sportanlagen, 

- Nicht Vorhandensein einer städtischen Sportanlage, 

- Semesterweise Nutzung, 



Förderrichtlinien für Sport und Bewegung der Stadt Aarau 

Seite 13 

- Die Sportanlage muss sich auf dem Stadtgebiet befinden oder die Stadt 

Aarau ist Baurechtsgeberin oder Baurechtsnehmerin. 

2.2.3 Berechnungsgrundlagen 

- Nutzungseinheiten, 

- Anzahl Teilnehmer, 

- Alter / Leistungsstufen, 

- Benützungs- und Gebührentarif der entsprechenden Sportanlage. 

2.2.4 Leistungen 

Übernahme der effektiven Miete oder Pauschale: max. CHF 1‘500.- für eine 

Nutzungseinheit pro Jahr. 

 

 

2.3 Langfristige vertraglich geregelte Überlassung städtischer Grundstücke 

für Vereinssportanlagen  

 

2.3.1 Allgemeines 

Die Stadt Aarau kann für den Bau von vereinseigenen Sportanlagen 

Grundstückflächen im Baurecht abgeben. 

Gefördert werden vereinseigene Projekte zur Schaffung von Sportanlagen, die 

bedarfsgerecht sind und mit den Aussagen der Sportstättenentwicklungsplanung 

übereinstimmen. 

 

2.3.2 Kriterien 

- Vorhandensein von geeigneten Grundstücken, 

- Förderung im Interesse der Stadt, 

- Erbringung von Eigenmittel/Eigenleistungen in angemessener Form, 

- Gesamte Finanzierung des Vorhabens ist langfristig gesichert, 

- Eigenverantwortliche Bewirtschaftung und Unterhaltung, 

- angemessene Laufzeit. 

 

2.3.3 Leistungen 

Abgabe von Grundstückflächen im Baurecht.  
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2.4 Investitionsbeiträge / Darlehen 

2.4.1 Allgemeines 

Die Stadt Aarau kann 

- Beiträge an Neu- oder Umbauten, Erweiterungen oder an die Sanierung von 

vereinseigenen Sportanlagen, Vereinshäusern und –räumen leisten, 

- zur Förderung des Jugendsportes Trendsportarten unterstützen. 

Die Beiträge beschränken sich auf Einrichtungen, die der aktiven Sportausübung 

dienen sowie auf die notwendigen Nebenräume, wie z.B. Umkleideräume, sanitäre 

Anlagen, Geräteräume. 

 

2.4.2 Kriterien 

Voraussetzung für die Gewährung von Beiträgen/Darlehen ist, dass die Sportanlage 

im Eigentum des Vereins ist/sein wird oder der Verein einen langfristigen 

Pachtvertrag (mind. 10 Jahre) hat und sich die Anlage auf dem Gebiet der Stadt 

Aarau, einer Parzelle der Stadt Aarau befindet oder die Stadt Aarau Mitglied der 

Trägerschaft ist. 

- Förderung im Interesse der Stadt, 

- Erbringung von Eigenmitteln/Eigenleistungen in angemessener Form, 

- Gesamte Finanzierung des Vorhabens ist langfristig gesichert, 

- Eigenverantwortliche Bewirtschaftung und Unterhaltung, 

- angemessene Laufzeit. 

 

2.4.3 Berechnungsgrundlagen 

- Eigenmittel, 

- Finanzierungsplan (Projekt und Vereinshaushalt), 

- Anzahl Mitglieder, Besucherfrequenz, 

- Kinder- und Jugendanteil, 

- Anzahl und Notwendigkeit von Funktionsräumen, 

- Qualität des Projektes, 

- kommerzielle Nutzungsmöglichkeiten. 

 

 

2.4.4 Leistungen 

- Darlehen verzinslich, nicht verzinslich mit oder ohne Amortisationspflicht, 
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- Finanzierungshilfen/Starthilfen, 

 
Nicht rückzahlbare Beiträge der Stadt können sich auf maximal 1/3 der Anlagekosten 

belaufen. 

Rückzahlbare Darlehen müssen innert max. 5 Jahren amortisiert werden. 

Die Beiträge der Stadt sind wenn möglich grundpfandrechtlich sicher zu stellen, auch 

wenn keine Amortisationspflicht vereinbart wird. 

 

3. Förderung des Sportbetriebes  

3.1 Beiträge an Betriebs- ,Unterhalts- und Mietkosten 

3.1.1 Allgemeines  

Die Stadt Aarau kann Sportvereine, die Eigentümer einer Sportanlage sind oder eine 

solche langfristig gemietet oder gepachtet haben, mit zweckgebundenen Beiträgen 

für Miete, Unterhalt und/oder die Bewirtschaftung von Anlagen fördern. Betriebs- und 

Unterhaltsbeiträge sind grundsätzlich auch möglich, wenn die Stadt Baurechts- oder  

Darlehensgeberin ist oder die Anlage mitfinanziert hat. 

 
3.1.2 Kriterien 

- Anlagen und Räumlichkeiten müssen auf dem Stadtgebiet von Aarau liegen, 

im Besitz der Stadt sein oder die Stadt Aarau ist Baurechtsnehmerin. 

- Bedarfsanalyse mit Begründung der Notwendigkeit, 

- Öffentliches Interesse/Bedeutung der Sportanlage (Bestandteil der 

Sportanlagenkonzeption der Stadt Aarau), 

- Einnahmemöglichkeiten durch die Gesamtanlage, 

- Private Förderung ausgeschöpft mit Eigen- und Drittmittel (Eintrittsgelder, 

Sponsoren, Werbung etc.), 

- Nutzen für Jugend- und Breitensport; J+S Angebot, 

- Sportart mit Zukunftspotential (Auslastung/Frequentierung), 

- Öffentliche Kurse und Angebote, 

- Kooperation mit anderen Vereinen, 

- Ausgebildete Trainings- und Übungsleiter. 
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3.1.3 Berechnungsgrundlage 

Berechnungsgrundlage für die Betriebs-, Unterhalts - und Mietkosten sind die effekti-

ven Kosten, die ein Verein in einer eigenen, gemieteten oder gepachteten Anlage 

trägt, weil sein Grundbedarf in städtischen Anlagen nicht gedeckt werden kann. Da-

bei wird erwartet, dass der Verein, wo das möglich ist, eine angemessene Eigenleis-

tung erbringt und das kommerzielle Potential der Anlage ausschöpft. Als Referenz-

werte dienen massgebende Standardansätze (z.B. mittels Benchmarking erhobene 

Vergleichswerte). 

 

3.1.4 Leistungen 

Bis 80% der Kosten. 

 

3.2 Beiträge an Geräte- und Materialkosten 

3.2.1 Allgemeines 

Es können Beiträge zur Anschaffung langlebiger Sportgeräte und Sachleistungen, 

die ausschliesslich der Förderung des Vereins-, Jugend- und Breitensportes dienen, 

gewährt werden. Der Erwerb von Verbrauchsmaterial, Kleinsportgeräte, Bälle 

jeglicher Art, Sportbekleidung, Sportausrüstungen für den persönlichen Bedarf, 

Videotechnik, Kommunikationsgeräte ist nicht beitragsfähig. 

Als Sportgeräte und Materialien gelten auch: 

- Akustische und optische Geräte, 

- Transportmittel für Sportgeräte, 

- Sportgeräte, die zur Ausübung einer Sportart erforderlich sind (z.B. Banden, 

Schwebebalken, Schwimmleinen etc.), 

- Sand. 

 

3.2.2 Kriterien 

-   Vorliegen einer Bedarfsanalyse mit Begründung der Notwendigkeit, 

- Private Förderung ausgeschöpft mit Eigen- und Drittmittel (Sponsoren, 

Werbung etc.), 

- Sport-Toto-Gelder ausgeschöpft. 
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3.2.3 Berechnungsgrundlage  

Es müssen mindestens drei Angebote vorgelegt werden, von denen das 

wirtschaftlichste die Berechnungsgrundlage bildet. 

 

3.2.4 Leistungen 

Für die Anschaffung von Sportgeräten/Sachleistungen kann ein Beitrag von max. 

50% der Beschaffungskosten, jedoch max. CHF 5‘000.- gewährt werden. 

 

 

 

3.3 Beiträge an Reinigungs- und Pflegegeräte 

 

3.3.1 Allgemeines 

 Es können Beiträge zur Beschaffung oder an den Ersatz von Reinigungs- und 

Pflegegeräten, die ausschliesslich der Förderung des Vereins-, Jugend- und Breiten-

sportes dienen, gewährt werden, soweit deren Einsatz für den Sportbetrieb notwen-

dig ist. 

  

3.3.2 Kriterien 

- Vorliegen einer Bedarfsanalyse mit Begründung der Notwendigkeit, 

- Private Förderung ausgeschöpft mit Eigen- und Drittmittel (Sponsoren, Wer-

bung etc.), 

- Sport-Toto-Gelder ausgeschöpft. 

 

3.3.3 Berechnungsgrundlage  

Beitragsfähig sind nur Geräte, deren Anschaffungswert mind. CHF 1‘000.- beträgt 

und im Vereinseigentum bleiben. Es ist eine Zweckbindung von mind. 5 Jahren 

festzulegen und eine Inventarisierung durchzuführen. 

 

3.3.4 Leistungen  

Für die Anschaffung von Reinigungs- und Pflegegeräten kann ein Beitrag von max. 

50% der Beschaffungskosten, jedoch max. CHF 3‘000.- gewährt werden. 
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4. Förderung von Sportangeboten  

 

4.1 Unterstützung von Sportprojekten 

4.1.1 Allgemeines 

Die Stadt Aarau fördert und unterstützt Einzelprojekte Aarauer Sportvereine oder 

anderer Organisationen mit Pilotfunktion, die zeitlich begrenzt sind und im Vergleich 

zum regulären Sportbetrieb zusätzliche finanzielle Aufwendungen (z.B. 

Infrastrukturgebühren, Personalkosten, Geräteausstattung etc.) verursachen. 

 

 

4.1.2 Kriterien 

Die Projekte müssen in ihrer Konzeption und Umsetzung deutlich erkennen lassen, 

dass entweder durch sie neue Impulse für den gesamten Aarauer Sport ausgehen 

oder dass sie zu einer verbesserten Angebotssituation für Bewegung und Sport der 

Aarauer Bevölkerung führen. 

 

Das Vorhaben/Projekt soll: 

- Möglichkeiten zur sportlichen Aktivität und Bewegungsförderung im Sinne 

von Prävention/Gesundheitsförderung und Freizeitgestaltung schaffen, 

- schonend mit den natürlichen Ressourcen umgehen und nicht zur Umweltver-

schmutzung (Abgase, Lärm etc.) beitragen, 

- niederschwellig sein und möglichst vielen Anspruchsgruppen offen stehen, 

- möglichst nicht nur den Körper, sondern auch kognitive, motivale, emotionale, 

soziale und integrative Aspekte beachten, 

- einen Bezug zur Stadt Aarau aufweisen, 

- primär den Breitensport fördern, 

- andere, bestehende Angebote nicht konkurrenzieren. 

 

4.1.3 Berechnungsgrundlage 

- Projektkonzept, 

- Finanzierungskonzept. 
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4.1.4 Leistungen 

Über die Projektförderung entscheidet im Einzelfall die Sportkommission. Diese kann 

Beiträge mit oder ohne Leistungsvereinbarung sprechen. Die Unterstützung kann für 

maximal vier Jahre gewährt werden. 

 

4.2 Unterstützung innovativer Sportangebote  

4.2.1 Allgemeines 

Damit den Aarauer Sportvereinen und -organisationen ermöglicht wird, auf die sich 

verändernden Motive für das Sporttreiben und die damit verbundene wachsende 

Nachfrage in den Bereichen Kinder-, Jugend-, Breiten-, und Freizeitsport, Sport für 

Ältere sowie Gesundheits- und Behindertensport einzugehen, können besondere 

innovative Bewegungs- und Sportangebote (mit nachweislich besonderer 

Aufgabenstellung) unterstützt werden. 

 

4.2.2 Kriterien 

Voraussetzung ist eine Konzeption, welche Ziele und Inhalt der Innovation  (insbe-

sondere Planung, Ablauf, Betreuung sowie die Finanzierung und Werbung) darstellt. 

Inhaltliche Bedingungen:  

- Sportliche Angebote, die nicht existieren bzw. mit Partnern zweckmässiger  

gestaltet werden können; 

- Sportart in Aarau nicht angesiedelt und deren Förderung im Interesse der 

Stadt (zukunftsgerichtet und attraktiv); 

- Sportliche Aktivität die ein Zusammenwirken über die Stadtgrenze hinaus er-

fordert (überkommunale Zusammenarbeit). 

- Es müssen pro Semester mindestens sechs Unterrichtseinheiten à 90 Min. 

Dauer angeboten werden. 

4.2.3 Leistungen 

-   Unkostenbeitrag pro Teilnehmer max. CHF 30.-; 

-  Maximalbeitrag pro Bewegungs- oder Sportangebot CHF 1‘500.-. 

Die Unterstützung kann für maximal vier Jahre gewährt werden.  
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4.3 Unterstützung von Sportveranstaltungen mit besonderer  Bedeutung / 

Grossanlässe 

4.3.1 Allgemeines 

Die Stadt Aarau fördert die Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen 

in Aarau, sofern diese in Aarau durch ansässige Sportvereine, deren 

Bezirksorganisation oder kantonalen bzw. nationalen Sportfachverbänden 

ausgerichtet werden. 

Die Anlässe sollen zum Ziel haben, den Aarauer Sport weiter zu beleben und ihn für 

eine breite Masse erlebbar zu machen.  

Sportgrossanlässe bieten zudem eine Plattform für verschiedene Aktivitäten in den 

Bereichen Wirtschaft, Politik, Kultur und Tourismus und tragen so zur Stärkung der 

Identität bei. 

Als Sportveranstaltungen gelten: 

- Turniere, 

- Wettkämpfe, 

- Sportfeste und Ähnliches. 

 

4.3.2 Kriterien 

Gefördert werden insbesondere regionale, nationale und internationale Wettbewerbe 

mit Meisterschaftscharakter und bedeutende Sportveranstaltungen, an denen die 

Stadt Aarau ein besonderes wirtschafts- und standortpolitisches Interesse hat. 

 

4.3.3 Berechnungsgrundlagen 

Art der Veranstaltung Beitragsstufe / max. Beitrag 

- - Schweizer Meisterschaften 

- Internationale Sportveranstaltungen 

max. CHF  5‘000.- 

Sportveranstaltungen max. CHF  2‘500.- 

Grossanlässe, inkl. EM/WM Finanzielle-, materielle 

Begehren: Entscheid Stadtrat 

bzw. Einwohnerrat 
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Ein Ausrichter (Verein/Organisation) kann jährlich nur für eine Veranstaltung einen 

Beitrag erhalten.  

  

4.3.4 Leistungen   

- Beiträge gemäss Ziffer 4.3.3, 

- Sachleistungen, 

- Dienstleistungen/Personal, 

- Defizitgarantie. 

 

4.4 Nachwuchsförderung im Leistungssport (Kantonales Konzept) 

Das Nachwuchsförderungskonzept des Kantons Aargau ermöglicht Leistungssport-

ler/-innen eine optimale, individuelle Förderung.  

Die Förderung umfasst: 

- Bildungs- und Berufsangebote (Bildungsmodelle auf Sekundarstufe I und II), 

- Individuelle Lernvereinbarungen (schulische Entlastungen, ergänzende schu-

lische Massnahmen etc.), 

- Benützung von Sportanlagen. 

 

5. Förderung durch Ehrungen 

Die Stadt Aarau ehrt erfolgreiche Sportlerinnen/Sportler, Mannschaften und Persön-

lichkeiten, die sich um den Aarauer Sport verdient gemacht haben. 

 

5.1 Ehrung sportlicher Leistungen 

5.1.1 Kriterien 

Die Sportlerin/der Sportler muss Mitglied eines Aarauer Sportvereins sein oder in 

Aarau ständigen Wohnsitz haben. Mannschaften müssen ihren Sitz in Aarau haben. 

 

5.1.2 Sportliche Voraussetzungen 

Geehrt wird im Grundsatz der Erfolg in den folgenden Wettbewerben: 

- Schweizer Meisterschaften Ränge 1 bis 3 / Schweizer Cup (Finalwettkämpfe); 

- Teilnahme an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen und Paralympi-

schen Spielen/ Europa Meisterschaften / Europacup; 
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- Sieger von traditionellen Festen (Eidg. Turnfest, Eidg. Schwingfest, Eidg. 

Schützenfest etc.). 

- Gute Leistungen von Aarauer Jugendlichen U-16 bis U-19 (1. Rang) an offizi-

ellen Schweizermeisterschaften der Fachverbände; 

 

5.1.3 Art der Ehrung 

Die Ehrung erfolgt durch: 

- Offizielles Gratulationsschreiben durch den Stadtrat, 

- Einladung zum Sportapéro, 

- Verleihung einer städtischen Urkunde oder Medaille.    

  

5.1.4 Verfahren 

Die Vereine informieren die Sportfachstelle über die erzielten Erfolge. 
 

 

 

5.2 Ehrung für Verdienste um den Sport 

 

5.2.1 Kriterien  

Auszeichnung von Persönlichkeiten, die sich in hohem Masse und in herausragender 

Weise über viele Jahre hindurch um die Förderung des Sports in Aarau verdient ge-

macht haben. 

Insbesondere durch 

- bedeutende sportliche Leistungen, 

- besondere Verdienste in der Sportförderung, 

- besondere langjährige persönliche Leistungen innerhalb Vereinen, Verbänden 

und Sportorganisationen. 

 

 

5.2.2 Art der Ehrung 

Die Ehrung erfolgt durch: 

- Offizielles Gratulationsschreiben durch den Stadtrat; 

- Einladung zum Sportapéro; 

- Verleihung einer städtischen Urkunde oder Medaille. 
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5.2.3 Verfahren 

Die Anträge auf Auszeichnung sind über den Verein an die Sportkommission zu 

stellen. Der Stadtrat entscheidet über die von der Sportkommission unterbreiteten 

Vorschläge.  

 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinien treten am 01.01.2012 in Kraft. 
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           Beilage 1 

 

Gliederung der Sport- und Bewegungsinfrastruktur 

 

 

Sportanlagen im engeren Sinne: 

- Sporthallen 

- Schulsportanlagen (Aussenanlagen inkl. Pausenplätze) 

- Rasenspielfelder (Quartier) 

- Allwetterplatz und Fussballplätze Schachen 

- Leichtathletik-Stadion  

- Schwimmbad Schachen 

- Kunsteisbahn 

- Rollsportanlagen 

- Schwingkeller 

- Tennisplatz Franckegut 

- Sportplatz Winkel  

 

Sportinfrastrukturen im erweiterten Bewegungs- und Erholungsraum: 

- Kinderspielplätze 

- Laufstrecken 

- Vita-Parcours 

- Radwege 

- Beachvolleyballfelder (Schwimmbad Schachen/Berufsschule/OSA) 

- Skate-Anlage Schachen 

- Pétanque-Platz Schachen 

- Minigolfanlage Telli 

- Wassersportzentrum (Pontoniere/Wasserfahrer/Kanuten). 

 

Vereinssportanlagen auf städtischem Grund im Baurecht (Einwohner- bzw. 

Ortsbürgergemeinde): 

- Fussballstadion Brügglifeld (Gemeinde Suhr) 

- Fussballplätze Brügglifeld (Gemeinde Suhr) 

- KEBA (Gemeinde Suhr) 
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- Curling-Halle (Gemeinde Suhr) 

- Hallenbad zeka 

- Reiterstadion 

- Reithalle 

- Tennisanlage TC Aarau 

- Tennisanlage TC Rohr 

 

Kantonale Sportanlagen auf dem Stadtgebiet von Aarau: 

- Sportanlage Telli mit Hallenbad, Sporthallen, Leichtathletik-Anlagen (Alte 

Kantonsschule) 

- Sporthallen (Neue Kantonsschule) 

- Balänenhalle (Kantonale Schule für Berufsbildung) 

- Mehrzweckhalle Kaserne 

 


